
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2021/12/3 LVwG-AV-
243/001-2021

 JUSLINE Entscheidung
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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

03.12.2021

Norm

BauO NÖ 2014 §18

BauO NÖ 2014 §38

BauO NÖ 2014 §39

WEG 2002 §2

WEG 2002 §18

Rechtssatz

Als Adressat der Vorschreibung einer Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe kommen zufolge § 39 Abs 1 NÖ

BO 2014 nur die Grundstückseigentümer in Betracht. […] Als Adressat der Ergänzungsabgabe zur

Aufschließungsabgabe nach § 39 Abs 3 NÖ BO 2014 durch bescheidmäßige Geltendmachung des ö entlich-rechtlichen

Abgabenanspruches kommen nur die einzelnen Wohnungseigentümer als Miteigentümer der Liegenschaft, nicht aber

die Wohnungseigentümergemeinschaft in Betracht.

Schlagworte
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